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Nr. 20 Samstag, 19. Mai 2018

Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 22. Mai 2018, 
17 Uhr, findet im großen Sitzungs-
saal des Rathauses Monheim die Sit-
zung des Bau- und Grundstücksaus-
schusses statt.
Tagesordnung:
1. Ortseinsicht wegen Ausbau des 

Feldweges östlich des Baugebietes 
„Felsäcker“

2. Ortseinsicht beim Anwesen Berk-
müller, im Stadtteil Kölburg we-
gen evtl. Hangsicherung

3. Innenhof des Kreuzwirtes; evtl. 
Anbringung einer Sockelabde-
ckung an der Stadtmauer

4. Angebot Firma mikar GmbH 
& Co. KG für „Intelligentes 
Car-Sharing“

anschließend nichtöffentliche Sit-
zung

Nr. 2 3. Änderung des 
Bebauungsplanes 
„Angerberg West“, 
Monheim (im beschleu-
nigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB)

Der Stadtrat hat am 16. 1. 2018 
beschlossen, den Bebauungsplan 
„Angerberg West“, Monheim, im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a 
BauGB, ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung zu ändern. Die 
3. Änderung des Bebauungsplanes 
hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
vom 10. 4. 2018 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes „Angerberg West“, Monheim, in 
Kraft.

Jedermann kann die 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Anger-
berg West“ mit Begründung, Fest-
setzung und Planzeichnung bei der 
Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim, 1. Stock, 
Zi.-Nr. 106, Marktplatz 23, Mon-
heim (Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag: 7.30 – 12.15, Freitag: 
7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 13 – 
18.000) einsehen und über deren In-
halt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung der Be-
bauungsplanänderung schriftlich ge-
genüber der Stadt Monheim geltend 
gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-

heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel. 0 90 91/ 90 91 – 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Die Gebühren für Kleinmengen 

sind sofort zu bezahlen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15 bis 
17 Uhr und am Samstag von 9 bis 
13 Uhr geöffnet. Nähere Informati-
onen erhalten Sie auch unter www.
awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15 bis 17 Uhr und am 
Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 6 Jahreshauptversammlung 
Nahwärme Rehau e. G.

e Nahwärme Rehau e.G. hält an 
folgendem Termin ihre Jahreshaupt-
versammlung ab:

Samstag, 9. 6. 2018 um 20 Uhr in 
der Alten Schule in Rehau.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassier
4. Bericht des Aufsichtsrates
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Entlastung des Aufsichtsrates
7. Neuwahlen Vorstandschaft und 

Aufsichtsrat
8. Wünsche und Anfrage

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemein-
schaft Monheim für das 
Haushaltsjahr 2018

Die Gemeinschaftsversammlung 
hat die Haushaltssatzung für 2018 in 
der Sitzung vom 19. 2. 2018, lfd. Nr. 
41 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält 
keine nach Art. 10 Abs. 2 VGemO, 
Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG in 
Verbindung mit Art. 67 und 71 GO 
genehmigungspflichtigen Bestand-
teile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Verwaltungsge-
meinschaft Monheim – Kämmerei – 
Zimmer Nr. 101 amtlich bekanntge-
macht.

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 10 
Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 
KommZG, § 4 BekV).

Monheim, 14. 5. 2018 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim

Vellinger 
Erster Vorsitzender

Nr. 2 Haushaltssatzung der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim (Landkreis 
Donau-Ries) für das 
Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2, 
Art. 10 VGemO; §§ 41,42 KommZG 
sowie der Art. 63 ff. der Gemein-
de-ordnung (GO) erlässt die Verwal-
tungsgemeinschaft folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2018 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 1.562.059,00 
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 85.154,00 
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4
(1) Verwaltungsumlage

1.  Der durch sonstige Einnah-
men nicht gedeckte Finanz-
bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird 
für das Haushaltsjahr 2018 auf 
1.201.944,00 festgesetzt und 
nach dem Verhältnis der Ein-
wohnerzahl der Mitgliedsge-
meinden (= 80 v. H.) und der 
Finanzkraft (= 20 v. H.) bemes-
sen.

2.  Für die Berechnung des 
80%igen Verwaltungsumlage-
nanteiles nach Einwohnern 
wird die maßgebende Ein-
wohnerzahl nach dem Stand 
vom 31. Dezember 2016 auf 
9.289 Einwohner festgesetzt. 
Die Umlage 2018 beträgt je 
Einwohner € 103,5154.

3.  Für die Berechnung des 
20%igen Verwaltungsumlage-
nanteiles wird das prozentua-
le Verhältnis nach dem 5-jäh-
rigen Durchschnitt (= 2013 mit 
2017) der Finanzkraft festge-
setzt. Die Umlage 2018 beträgt 
je Prozent-Punkt € 2.403,89.

(2) Investitionsumlage
1.  Der durch sonstige Einnahmen 

nicht gedeckte Finanzbedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögens-
haushalt wird für das Haus-
haltsjahr 2018 auf € 27.867,00 
festgesetzt.

2.  Für die Berechnung der Inve-
stitionsumlage wird die maß-
gebende Einwohnerzahl nach 
dem Stand vom 31. Dezember 
2016 auf 9.289 Einwohner fest-
gesetzt.

3.  Die Investitionsumlage wird je 
Einwohner auf € 3,00 festge-
setzt

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 30 000,00 festgesetzt. Wei-
tere Festsetzungen werden nicht vor-
genommen.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 1. Januar 2018 in Kraft.
Monheim, 23. 4. 2018 

VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT

Vellinger 
Erster Vorsitzender

Nr. 3 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

B)  SCHULVERBAND MITTEL-  
SCHULE MONHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Mittel-
schule Monheim für das 
Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung 
hat die Haushaltssatzung für 2018 in 
der Sitzung vom 19. 2. 2018, lfd. Nr. 
42 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySch-
FG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Komm-
ZG in Verbindung mit Art. 67 und 
71 GO genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Geschäftsstelle 
der VG – Kämmerei – Zimmer Nr. 
101 amtlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit

(Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, 
Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, § 4 
BekV).

Monheim, 14. 5. 2018 
Schulverband Mittelschule  

Monheim
Pfefferer 

Erster Vorsitzender

Nr. 2 Haushaltssatzung des 
Schulverbandes Mittel-
schule Monheim 
(Landkreis Donau-Ries) 
für das Haushaltsjahr 
2018

Auf Grund der Art. 9 BaySch-
FG, Art. 26 Abs. 1 KommZG in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-
meindeordnung erlässt die Schulver-
bandsversammlung folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2018 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 706.864,00 
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 434.358,00
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4 
Schulverbandsumlage

Der durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung von Ausgaben des Ver-
waltungshaushaltes wird auf € 
561.604,00 festgesetzt (Verwaltungs-
umlage/Betriebskostenumlage).

Der durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierungder Ausgaben des Ver-
mögenshaushaltes wird auf € 0,00 
festgesetzt (Investitionsumlage).

Die Schulverbandsumlage wird 
somit auf insgesamt € 561.604,00 
festgesetzt (Umlage-Soll).

Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7 Bay-
SchFG auf die beteiligten Gemein-
den nach der festgestellten Zahl der 
Verbandsschüler, die die Schule am 
Stichtag (1. Oktober) besuchten, 
und dem jeweils anzusetzenden letz-
ten, amtl. Einwohnerstand, umge-
legt. Die Investitionsumlage für die 
Generalsanierung ist auf die beteili-
gten Gemeinden nach dem prozen-
tualen Durchschnitt der Investitions-
umlagen 2005 mit 2009 umzulegen.

Die festgestellte Zahl der Ver-
bandsschüler, die die Schule am 
1. Oktober 2017 besuchten, beträgt 
*334 Verbandsschüler (ohne die 
Gastschüler). * = 211 GS und 123 
MS

Die amtliche Zahl der Einwoh-
ner beträgt zum 31. 12. 2016 = 9.289 
Einwohner. Diese Einwohnerzahl 
wird unter Berücksichtigung des 
prozentualen Verhältnisses der ge-
samten Schüler im Verbandsbe-reich 
zu den Einwohnern auf 6.650 fest-
gesetzt.

Die Schulverbandsumlage wird 
wie folgt festgesetzt:
VERWALTUNGSUMLAGE:
a) je Grundschüler auf € 1.570,3697
b) je Mittelschüler auf € 1.872,00
INVESTITIONSUMLAGE:
1. laufende Invest.umlage:
a) je Verbandsschüler auf € 0,00
b) je anzus. Einwohner auf € 0,00
2. Inv.umlage für Generalsanierung: 

ungedeckter Bedarf insgesamt: 
 € 152.088,00

Die Einhebung erfolgt nach dem 
5-Jahresdurchschnitt der Investiti-
onsumlagen 2005 mit 2009.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 500.000,00 festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 1. Januar 2018 in Kraft.
Monheim, 23. 4. 2018 

SCHULVERBAND  
MITTELSCHULE

Pfefferer 
Erster Vorsitzender

C) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1 Bebauungsplan 
„Tennisplatz“,  
Gemeinde Buchdorf

Der Gemeinderat hat am 
11. 12. 2017 beschlossen, für das Ge-
biet „Tennisplatz, Buchdorf einen 
Bebauungsplan zu erlassen. Den Be-
bauungsplan hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 9. 5. 2018 gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan „Tennisplatz“, 
Buchdorf in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungs-
plan „Tennisplatz“ mit Begründung, 
Umweltbericht, Satzung, Planzeich-
nung und Planbereich 2 – Aus-
gleichsmaßnahme sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen 
der Plan nach Abwägung mit den ge-
prüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim, 1. Stock, Zi.-Nr. 106, 
Marktplatz 23, Monheim (Öffnungs-
zeiten: Montag bis Donnerstag: 7.30 
– 12.15, Freitag: 7.30 – 12.30 Uhr, 
Donnerstag: 13 – 18.000) sowie in 
der Gemeindekanzlei in Buchdorf 
während den Amtsstunden einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft ver-
langen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Buchdorf geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewie¬sen. 
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fäl-
ligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird.

Vellinger 
Erster Bürgermeister

Nr. 2 Bebauungsplan  
„Am Sportplatz“, 
Gemeinde Buchdorf

Der Gemeinderat hat am 
11. 12. 2017 beschlossen, für das Ge-
biet „Am Sportplatz, Buchdorf einen 
Bebauungsplan zu erlassen. Den Be-
bauungsplan hat der Gemeinderat in 
seiner Sitzung vom 9. 5. 2018 gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
der Bebauungsplan „Am Sport-
platz“, Buchdorf in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungs-
plan „Am Sportplatz“ mit Begrün-
dung, Grünordnungsplan, Umwelt-
bericht, Satzung, Planzeichnung 
und Planbereich 2 – Ausgleichsmaß-
nahme sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden, und 
aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Be-
tracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim, 
1. Stock, Zi.-Nr. 106, Marktplatz 23, 
Monheim (Öffnungszeiten: Montag 
bis Donnerstag: 7.30 – 12.15, Frei-
tag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 
13 – 18.000) sowie in der Gemein-
dekanzlei in Buchdorf während den 

Amtsstunden einsehen und über de-
ren Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit Bekanntmachung des Be-
bauungsplanes schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Buchdorf geltend ge-
macht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewie¬sen. 
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in

dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Vellinger 
Erster Bürgermeister

D) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1 Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim – Mitgliedsge-
meinde Rögling 
Dorferneuerung Rögling 
II – Gemeinde Rögling, 
Landkreis Donau-Ries 
Verwendungsnachweis 
der Teilnehmergemein-
schaft Rögling II

Bekanntmachung
Das oben genannte Verfahren soll 

abgeschlossen werden.
Der Flurbereinigungsplan steht 

unanfechtbar fest. Die gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anlagen sind 
fertig gestellt und abgerechnet.

Die Förderung mit öffentlichen 
Mitteln ist abgeschlossen.

Die Teilnehmergemeinschaft Rö-
gling II hat am 12. 4. 2018 einen 
Verwendungsnachweis über die Fi-
nanzierung der Ausführungskosten 
erstellt. Er ist in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim, vom 28. 5. 2018 mit 11. 6. 2018 
ausgelegt und kann dort während 
der Dienststunden eingesehen wer-
den.

Rögling, 14. 5. 2018
Mittl 

Erste Bürgermeisterin

E)  SCHULVERBAND   
TAGMERSHEIM

Nr. 1 Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim für das 
Haushaltsjahr 2018

Die Schulverbandsversammlung 
hat die Haushaltssatzung für 2018 in 
der Sitzung vom 21. 2. 2018 lfd. Nr. 
41 beschlossen.

Die Haushaltssatzung enthält kei-
ne nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySch-
FG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 Komm-
ZG in Verbindung mit Art. 67 und 
71 GO genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Satzung wird deshalb durch 
Niederlegung in der Gemeindekanz-
lei während der Amtsstunden der 
Bürgermeister und in der Geschäfts-
stelle der VG – Kämmerei – Zimmer 
Nr. 101 amtlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung tritt mit 
dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan liegen bis zur Be-
kanntmachung einer neuen Haus-
haltssatzung während des ganzen 
Jahres in der Verwaltungsgemein-
schaft Monheim Zimmer Nr. 101 in-
nerhalb der allgemeinen Geschäfts-
stunden zur Einsicht bereit (Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 BaySchFG, Art. 40 
Abs. 1 Satz 1 KommZG, § 4 BekV).

Tagmersheim, 14. 5. 2018 



Schulverband Tagmersheim
Georg Schnell 

Erster Vorsitzender

Nr. 2 Haushaltssatzung 
des Schulverbandes 
Tagmersheim (Landkreis 
Donau-Ries) für das 
Haushaltsjahr 2018

Auf Grund der Art. 9 BaySch-
FG, Art. 26 Abs. 1 KommZG in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Ge-

meindeordnung erlässt die Schulver-
bandsversammlung folgende Haus-
haltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2018 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 100.702,00 
und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben 
auf € 33.120,00
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen 

im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4 

Schulverbandsumlage
Der durch die sonstigen Einnah-

men nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung von Ausgaben des Ver-
waltungshaushaltes wird auf € 
63.550,00 festgesetzt (Verwaltungs-
umlage/Betriebsumlage).

Der durch die sonstigen Einnah-
men nicht gedeckte Bedarf zur Fi-
nanzierung der Ausgaben des Ver-
mögenshaushaltes wird auf € 0,00 
festgesetzt (Investitionsumlage).

Die Schulverbandsumlage wird 

somit auf insgesamt € 63.550,00 fest-
gesetzt (Umlage-Soll).

Die festgestellte Zahl der Ver-
bandsschüler, die die Schule am 
1. Oktober 2017 besuchten, beträgt 
62 Verbandsschüler.

Die Schulverbandsumlage wird je 
Verbandsschüler auf
a) Betriebskostenumlage € 1.025,00
b) Investitionsumlage € 0,00
insgesamt somit € 1.025,00

 festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkre-

dite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf € 10.000,00 festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit 

dem 1. Januar 2018 in Kraft.
Tagmersheim, 23. 4. 2018 

SCHULVERBAND
Georg Schnell 

Erster Vorsitzender


